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L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

AVG §76 Abs1 idF 1998/I/158;

BauO NÖ 1976 §112 Abs1;

BauO NÖ 1976 §112 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Die Annahme, der Kostenbescheid sei kein sachbezogener, sondern ein personenbezogener Bescheid (womit die von

den Behörden angenommene Rechtsnachfolge nicht in Betracht komme), weil der an den Beschwerdeführer

ergangene Bescheid diesen in seiner Person selbst tre e, geht schon deshalb fehl, weil eine Verp ichtung der Sache

selbst (hier: der Liegenschaft) mangels Rechtspersönlichkeit nicht denkbar ist.
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